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Antrag auf Auszeichnung durch den DSkV
Zur Bearbeitung mit der Maus in die Felder klicken.

☐  Ehrenurkunde
☐  Silberne Ehrennadel
☐  Goldene Ehrennadel


Daten des Auszuzeichnenden:
	Name, Vorname
	    
	Geb. 
	    	Pers. Mitgliedsnr.
	    
	Verein:
	    	Vereinsnummer (LV.VG.Vnr)
	    



Bisher erhaltene Auszeichnungen von DSkV / LV / VG
	    	am:
	   
	    	am:
	   
	    	am:
	   
	    	am:
	   


	Aktive Ehrenämter / Funktionen in DSkV / LV / VG / Verein seit letzter Ehrung durch den DSkV:
	von
	bis

	   	   	   
	   	   	   
	   	   	   
	   	   	   
	   	   	   


	Antragsteller:
	☐  LV ___
	 ☐  VG ___
	 ☐  Verein ____

	Name, Vorname
	….
	Funktion 
	….


Stellungnahme des LVs, bei Anträgen von einer VG, Verein:   ☐ Ja	☐ Nein

Begründung / Anmerkungen:
	….





	…	…	…


	PLZ, Ort
	Datum
	Unterschrift





Auszug aus der Auszeichnungsordnung:

§ 4.5 Zuständigkeiten und Ehrungserfordernisse 
 
Für die verschiedenen Ehrungstypen sind unterschiedliche Instanzen innerhalb des DSkV zuständig. Die untenstehende Tabelle gibt darüber Auskunft. 
Ferner werden in der Tabelle die Amtsjahre, die für den Erhalt einer bestimmten Ehrung notwendig sind, aufgeführt. Sollte die zu ehrende Person verschiedene Ämter innegehabt haben so können die Tätigkeitsjahre in Punkte umgerechnet werden. Es müssen mindestens 10 Punkte für eine Ehrung erreicht werden. In jeder Spalte sind die Angaben der Amtsjahre so gewählt, dass sich 10 Punkte ergeben. Das heißt, die Amtsjahre haben unterschiedliche Punktewertigkeit. Beispiel Ehrenurkunde: 10 Amtsjahre im Vorstand eines Vereins ergeben 10 Punkte und jedes Jahr ergibt einen Punkt. Als Vorsitzende/r im Verein ergibt jedes Amtsjahr 2 Punkte. Bei 4 Jahren im Vereinsvorstand und 3 Jahren Vereinsvorsitzender würden 10 Punkte erreicht. 
 
	Bereich 
	Amt 
	Ehrenurkunde 
	Silbernadel 
	Goldnadel 
	Zuständigkeit 

	Verein 
	im Vorstand 
	10 Amtsjahre 
	 
	 
	Verein 

	Verein 
	Vorsitzender 
	5 Amtsjahre 
	20 Amtsjahre 
	 
	VG 

	VG 
	im Vorstand 
	5 Amtsjahre 
	10 Amtsjahre 
	20 Amtsjahre 
	VG 

	VG 
	Vorsitzender 
	5 Amtsjahre 
	5 Amtsjahre 
	10 Amtsjahre 
	LV 

	LV 
	im Präsidium 
	5 Amtsjahre 
	5 Amtsjahre 
	10 Amtsjahre 
	LV 

	LV 
	Präsident 
	5 Amtsjahre 
	5 Amtsjahre 
	5 Amtsjahre 
	DSkV 

	DSkV 
	im Präsidium 
	5 Amtsjahre 
	5 Amtsjahre 
	5 Amtsjahre 
	DSkV 


 
Wird eine Ehrung erteilt, so werden nur die Amtsjahre/Punkte gestrichen, die für die Ehrung notwendig waren. Darüberhinausgehende Amtszeiten können für zukünftige Ehrungen in Ansatz gebracht werden. Ein Nachweis der noch nutzbaren Amtszeiten muss erfolgen. 
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